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Sachverhalt:

A.

Der 1978 geborene A.________ (Versicherter bzw. Beschwerdeführer) 
meldete sich im Januar 2013 bei der IV-Stelle Bern (IVB) zum Bezug von 
Leistungen an (Dossier der Invalidenversicherung, Antwortbeilage [AB] 2 
S. 1). Mit Verfügung vom 27. Juni 2014 sprach die IVB dem Versicherten 
bei einem Invaliditätsgrad von 100 % ab dem 1. Oktober 2013 eine ganze 
Rente zu (AB 49). Die Rente wurde auf monatlich Fr. 2‘022.-- berechnet, 
gestützt auf ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von 
Fr. 60‘372.--, der Beitragsdauer des Jahrgangs (14 Jahren) und der an-
wendbaren Rentenskala 44 für eine Vollrente (AB 49 S. 2).

B.

Am 11. Juli 2014 erhob der Versicherte Beschwerde. Diese wurde von der 
IVB an das zuständige Verwaltungsgericht des Kantons Bern weitergeleitet. 
Der Versicherte beanstandete die Höhe der Rente von Fr. 2‘022.--.

Mit Beschwerdeantwort vom 8. September 2014 beantragte die IVB – ge-
stützt auf eine Stellungnahme der Ausgleichskasse des Kantons Bern 
(AKB) vom 3. September 2014 – die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1 Der angefochtene Entscheid ist in Anwendung von Sozialversiche-
rungsrecht ergangen. Die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des 
Verwaltungsgerichts beurteilt gemäss Art. 57 des Bundesgesetzes über 
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 
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(ATSG; SR 830.1) i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über 
die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft vom 
11. Juni 2009 (GSOG; BSG 161.1) Beschwerden gegen solche Entscheide. 
Der Beschwerdeführer ist im vorinstanzlichen Verfahren mit seinen Anträ-
gen nicht durchgedrungen, durch den angefochtenen Entscheid berührt 
und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung, weshalb er 
zur Beschwerde befugt ist (Art. 59 ATSG). Die örtliche Zuständigkeit ist 
gegeben (Art. 69 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung vom 19. Juni 1959 [IVG; SR 831.20]). Da auch die Bestimmungen 
über Frist (Art. 60 ATSG) sowie Form (Art. 61 lit. b ATSG; Art. 81 Abs. 1 
i.V.m. Art. 32 des kantonalen Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege 
vom 23. Mai 1989 [VRPG; BSG 155.21]) eingehalten sind, ist auf die Be-
schwerde einzutreten.

1.2 Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung der IV-Stelle Bern vom 
27. Juni 2014 (AB 49), mit welcher dem Beschwerdeführer ab dem 1. Ok-
tober 2013 eine ganze Rente in der Höhe von Fr. 2‘022.-- pro Monat zuge-
sprochen wurde. Streitig und zu prüfen ist die Berechnung bzw. der fran-
kenmässige Betrag der dem Beschwerdeführer zugesprochenen ganzen 
IV-Rente. Die weiteren Teilaspekte der Rentenverfügung bzw. des damit 
festgelegten Rechtsverhältnisses (vgl. dazu BGE 125 V 413 ff.) sind zu 
Recht unbestritten.

1.3 Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend 
aus drei Richterinnen oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG). Sie beurteilen 
offensichtlich begründete oder offensichtlich unbegründete Fälle in Zweier-
besetzung (Art. 56 Abs. 3 GSOG).

1.4 Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an 
die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; 
Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3 VRPG).



Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 24. Okt. 2014, IV/14/693, Seite 4

2.

2.1 Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der 
ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 
(AHVG; SR 831.10) sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergän-
zende Vorschriften erlassen (Art. 36 Abs. 2 IVG). 

2.2. Die ordentlichen Renten der AHV und IV gelangen als Vollrenten 
oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente be-
steht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 AHVG).

Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitrags-
jahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre 
gelten gemäss Abs. 2 Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat 
(lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 mindestens den dop-
pelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) und für die Erziehungs- oder 
Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). Bei unvollstän-
diger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente, entsprechend 
dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versi-
cherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 38 Abs. 2 AHVG; 
BGE 121 V 71 E. 1 S. 74).

Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen so-
wie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Per-
son zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und 
dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 
29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 der 
Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Ok-
tober 1947 [AHVV; SR 831.101]) bestimmt sich der Rentenbetrag nach 
dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen 
aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreu-
ungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer lan-
gen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die 
Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewer-
tet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird 
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alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen 
sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der 
Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).

3.

3.1 Der Beschwerdeführer hat Jahrgang 1978 (AB 2 S. 1). Die Be-
schwerdegegnerin sprach ihm ab Oktober 2013 eine ganze IV-Rente zu 
(AB 49), somit ist der Versicherungsfall im Jahr 2013 eingetreten. Gemäss 
der in den Rententabellen 2013 enthaltenen Jahrgangstabelle (Rententa-
bellen 2013, S. 8; www.bsv.admin.ch/vollzug/storage/documents/365/365 
_12_de.pdf) beträgt die Beitragsdauer des Jahrgangs 1978 bei Entstehen 
des Rentenanspruchs im Jahr 2013 14 Jahre.

Die Beitragsdauer eines Versicherten bestimmt sich in der Regel nach den 
Einträgen in seinen individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Für die Zeit von 
1999 (1. Jahr nach vollendetem 20. Altersjahr) bis 2012 (Jahr vor Eintritt 
des Versicherungsfalles) sind im individuellen Konto (IK) des Beschwerde-
führers (AB 47) 14 volle Beitragsjahre ausgewiesen (Art. 29ter Abs. 1 AHVG 
i.V. m. Art. 29ter Abs. 2 Bst. a AHVG). Der Beschwerdeführer hat also eine 
vollständige Beitragsdauer und damit Anspruch auf eine Vollrente gemäss 
Rentenskala 44 (vgl. Rententabellen 2013, S. 18).

Die konkrete Rentenhöhe richtet sich nach dem Tabellenwert des in der 
jeweiligen Skala aufgeführten massgebenden durchschnittlichen Jahres-
einkommens. Dieses setzt sich gemäss Art. 29quater AHVG aus den Er-
werbseinkommen (lit. a), den Erziehungsgutschriften (lit. b) und den Be-
treuungsgutschriften (lit. c) zusammen. Vorliegend sind die Voraussetzun-
gen für eine Anrechnung von Erziehungs- und/oder Betreuungsgutschriften 
(vgl. Art. 29sexies und 29septies AHVG) nicht erfüllt; anderes wird vom Be-
schwerdeführer denn auch nicht geltend gemacht. Für die Ermittlung des 
massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens des Beschwerdefüh-
rers ist daher nur dessen Erwerbseinkommen zu berücksichtigen. Dieses 
berechnet sich, indem die Summe der Erwerbseinkommen, von denen der 
Beschwerdeführer Beiträge geleistet hat, zwecks Ausgleichs der Inflation 



Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 24. Okt. 2014, IV/14/693, Seite 6

aufgewertet und durch die Zahl der Beitragsjahre geteilt wird (Art. 29quinquies 
Abs. 1 sowie Art. 30 Abs. 1 und 2 AHVG).

Im IK des Beschwerdeführers sind für die hier beizuziehenden Beitragsjah-
re 1999 bis 2012 Erwerbseinkommen von insgesamt Fr. 835‘589.-- ausge-
wiesen (AB 47). Der Aufwertungsfaktor gemäss Art. 30 Abs. 1 AHVG be-
trägt hier (entsprechend dem ersten Eintrag im IK nach Erreichen des 20. 
Altersjahrs im Jahr 1999) 1.000 (vgl. Tabelle Eintrittsabhängige pauschale 
Aufwertungsfaktoren in Rententabellen 2013, S. 15; www.bsv.admin.ch/ 
vollzug/storage/documents/365/365_12_de.pdf). Das aufgewertete gesam-
te Einkommen beträgt demnach Fr. 835‘589.--. Bei einer Beitragszeit von 
14 Jahren ergibt sich ein durchschnittliches Einkommen von Fr. 59‘685.-- 
pro Jahr; dieser Betrag ist auf den nächsthöheren Tabellenwert in der Ren-
tenskala aufzurunden (vgl. Wegleitung über die Renten in der Eidgenössi-
schen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL], Stand 
1. Januar 2013, Rz. 5101; www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/75/ 
lang:deu/category:23), womit ein massgebendes durchschnittliches Jah-
reseinkommen von Fr. 60‘372.-- resultiert. Bei diesem Tabellenwert beträgt 
die ganze IV-Rente Fr. 2‘022.-- pro Monat (vgl. Skala 44, Monatliche Voll-
renten, Rubrik Alters- und Invalidenrente in Rententabellen 2013, S. 18). 
Dieser Betrag wurde dem Beschwerdeführer zugesprochen.

3.2 Damit erweist sich die Verfügung der IV-Stelle Bern vom 27. Juni 
2014 als rechtens. Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und ab-
zuweisen.

4.

4.1 Gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das Beschwerdeverfahren vor dem 
kantonalen Versicherungsgericht in Streitigkeiten um die Bewilligung oder 
Verweigerung von IV-Leistungen kostenpflichtig. Die Kosten sind nach dem 
Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 
Fr. 200.-- bis Fr. 1’000.-- festzulegen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens 
hat der unterliegende Beschwerdeführer die Verfahrenskosten, gerichtlich 
bestimmt auf Fr. 700.--, zu tragen (Art. 108 Abs. 1 VRPG). Diese werden 
dem geleisteten Kostenvorschuss gleicher Höhe entnommen. 
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4.2 Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer keinen 
Anspruch auf eine Parteientschädigung (Umkehrschluss aus Art. 61 lit. g 
ATSG).

Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Verfahrenskosten von Fr. 700.-- werden dem Beschwerdeführer 
zur Bezahlung auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in glei-
cher Höhe entnommen.

3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4. Zu eröffnen (R):
- A.________
- IV-Stelle Bern 
- Bundesamt für Sozialversicherungen 

Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin:

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begrün-
dung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bun-
desgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) ge-
führt werden.


